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Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 23.09.2021 
Der Bürgermeister 
Finanzmanagement und Liegenschaften 
Aktenzeichen: 23 20 00 
 

Vorlagen-Nr.  261-2020/2025 
Sachbearbeiter: Marie-Luise Schrievers 

öffentlich 
 
Beratungsweg 

Ausschuss für Planung, Verkehr und Grundstücksangelegen-
heiten 

04.10.2021  

 

 

Neufassung des Vermarktungskonzepts zur Veräußerung von gemeindeeigenen Liegen-
schaften 
 
Sachverhalt: 
Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat in seiner Sitzung am 26. September 2017 das Ver-

marktungskonzept zur Veräußerung von gemeindeeigenen Liegenschaften beschlossen. Da-

nach hat er in seiner Sitzung am 12. Dezember 2017 den „Niederkrüchten Kompass 2035“ auf 

den Weg gebracht. Darin sind Ziele und Maßnahmen der Gemeindeentwicklung für die Hand-

lungsfelder „Wirtschaft“ und „Wohnen“ formuliert.  

 

Als ein konkretes Ergebnis daraus wurde am 2. Juli 2019 der Masterplan Wohnen beschlossen, 

in dem die Wohnungsbedarfe für die nächsten 15 Jahre ermittelt wurden. In seiner Sitzung am 

12. November 2019 hat der Rat die Eckpunkte zur strategischen Ausrichtung der Gemeinde 

Niederkrüchten im Handlungsfeld „Wohnen“ beschlossen. Hierin enthalten ist auch die Maßga-

be, dass beim Bau von größeren Wohneinheiten auf Gemeindegrundstücken (ab 8 WE) ein 

Mindestanteil von 50 v. H. öffentlich gefördert werden soll. Im Sinne der Integration von aner-

kannten Flüchtlingen sollen danach 25 v. H. der Wohneinheiten für die Unterbringung dieser 

Personen dienen.  
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Zur Flexibilisierung ist es praktikabel und sinnvoll – gerade bei eher kleineren Wohneinheiten –, 

die Ausweitung dieser mindestens 50 v. H.-Regel, die bislang lediglich auf die Anzahl der 

Wohneinheiten abzielte, alternativ auch auf die Wohnfläche anzuwenden.  

 

Beschlussvorschlag: 

Der als Anlage beigefügte Entwurf einer Neufassung des Vermarkungskonzepts zur Veräuße-

rung von gemeindeeigenen Liegenschaften wird beschlossen. 

 
 

 

 
Anlage(n): 

1. Entwurf Vermarkungskonzept 

 
 
 
gez. Wassong

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☐ Nein ☒ 
Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☐ Nein ☐ 
PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkonto:                                    / 
Kosten der Maßnahme in Euro  
Folgekosten in Euro  
Erläuterungen:  
Rechtsgrundlage: gesetzliche 

Grundlage ☐ vertragliche 
Verpflichtung ☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungs-

angelegenheit 
☒ 




